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Entschließung des Europäischen Parlaments zu Birma

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu Birma, insbesondere diejenigen vom 
11. April 2002, 13. März 2003, 5. Juni 2003 und 4. September 2003,

– in Kenntnis des Gemeinsamen Standpunkts 96/635/GASP vom 28. Oktober 1996 – vom Rat 
aufgrund von Artikel J.2 des Vertrags über die Europäische Union festgelegt – betreffend 
Birma und seiner Erneuerung und Verlängerung durch den Gemeinsamen Standpunkt 
2003/297/GASP des Rates vom 28. April 2003 zu Birma,

– unter Hinweis auf die Tagung des Rates „Außenbeziehungen“ vom 16. Juni 2003, auf der das 
Inkrafttreten der verschärften Sanktionen vorgezogen wurde,

– unter Hinweis auf die Erklärung des Vorsitzes im Namen der Europäischen Union vom 
20. Januar 2004 zum aktualisierten Personenverzeichnis für Visumverbote und das Einfrieren 
von Geldern,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 552/97 des Rates vom 24. März 1997 zur 
vorübergehenden Rücknahme der allgemeinen Zollpräferenzen für Waren aus der Union 
Myanmar,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1081/2000 des Rates vom 22. Mai 2000 über das 
Verbot des Verkaufs, der Lieferung und der Ausfuhr nach Birma/Myanmar von 
Ausrüstungen, die zur internen Repression oder für terroristische Zwecke benutzt werden 
können, und über das Einfrieren der Gelder bestimmter, mit wichtigen Regierungsfunktionen 
verbundener Personen in diesem Land,

– gestützt auf Artikel 50 Absatz 5 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass die gezielten Sanktionen der Europäischen Union gegen die 
Militärregierung in Birma (Staatsrat für Frieden und Entwicklung – SPDC) bis 29. April 
2004 überprüft und erneuert werden müssen,

B. in der Erwägung, dass der Vorsitz am 20. Januar 2004 bekannt gab, die Europäische Union 
habe nach einer Regierungsumbildung das gegen den SPDC gerichtete Personenverzeichnis 
für Visumverbote und das Einfrieren von Geldern aktualisiert,

C. in der Erwägung, dass der Rat am 16. Juni 2003 beschloss, im Anschluss an die Festnahme 
von Daw Aung San Suu Kyi und weiteren führenden Persönlichkeiten der Nationalen Liga 
für Demokratie (NLD) das ursprünglich erst für Oktober 2003 geplante Inkrafttreten der 
verschärften Sanktionen gegen den SPDC vorzuziehen, sowie in der Erwägung, dass der Rat 
ferner übereinkam, die weitere Entwicklung der Lage in Birma/Myanmar aufmerksam zu 
beobachten, und erneut seine Bereitschaft bekräftigte, angemessen auf künftige 
Entwicklungen zu reagieren,
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D. in der Erwägung, dass Aung San Suu Kyi bis September 2003 inhaftiert war, anschließend 
aber unter Hausarrest gestellt wurde, der weiterhin Bestand hat und in dessen Rahmen ihr 
Telefongespräche untersagt sind und Besucher eine Genehmigung der Regierung benötigen, 
um sie zu sehen,

E. in der Erwägung, dass weitere 1350 politische Häftlinge nach wie vor in Birma inhaftiert 
sind und dass die Regierung von Birma Gefangenen weiterhin eine angemessene 
medizinische Versorgung verweigert, während sie inhaftiert sind,

F. in der Erwägung, dass General Khin Nyunt, Premierminister von Birma, am 30. August 2003 
einen sieben Punkte umfassenden Fahrplan ankündigte, wonach ein Verfassungskonvent zu 
freien und fairen Wahlen führen solle,

G. in der Erwägung, dass Razali Ismail, UN-Sonderbeauftragter für Birma, vergangene Woche 
in Birma mit Aung San Suu Kyi, General Khin Nyunt sowie führenden Persönlichkeiten der 
ethnischen Gruppen zusammentraf,

H. unter Hinweis auf die von Amnesty International am 22. Dezember 2003 abgegebene 
offizielle Erklärung zu Birma,

I. unter Hinweis auf den am 5. Januar 2004 vom Sonderberichterstatter der UN-
Menschenrechtskommission vorgelegten Bericht zur Menschenrechtssituation in Birma,

J. in der Erwägung, dass Razali Ismail bei seiner Rückkehr nach Kuala Lumpur erklärte, die 
Freilassung von Daw Aung San Suu Kyi und den anderen inhaftierten führenden 
Persönlichkeiten der NLD sei eine wesentliche Voraussetzung für jeglichen sinnvollen 
Dialog mit dem Regime,

K. in der Erwägung, dass Razali Ismail im Februar 2004 in Thailand mit führenden 
Persönlichkeiten des SPDC zusammentraf, wobei ihm Außenminister Win Aung versicherte, 
der SPDC werde die Mehrparteiengespräche in diesem Jahr wieder aufnehmen,

L. in der Erwägung, dass der Sonderberichterstatter der UN-Menschenrechtskommission im 
Januar 2004 zur Menschenrechtssituation in Myanmar berichtete, die dringendsten 
Erfordernisse seien derzeit die Aufhebung aller verbleibenden Restriktionen in Bezug auf 
Meinungs-, Bewegungs-, Informations-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, die 
Widerrufung der damit zusammenhängenden „Sicherheits“-Rechtsvorschriften und die 
Öffnung bzw. Wiedereröffnung aller Büros von politischen Parteien im ganzen Land,

M. in der Erwägung, dass die Menschen in Birma Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt sind, 
die von Zwangsarbeit, Verfolgung von Dissidenten, Einberufung von Kindersoldaten, 
Vergewaltigungen von ethnischen Minderheiten angehörenden Frauen und Kindern durch 
Regierungstruppen bis zu Zwangsumsiedlung reichen,

N. in der Erwägung, dass die NLD die Verhängung von Investitionen betreffenden Sanktionen 
gegen Birma gefordert hat,
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O. in der Erwägung, dass die EU-Mitgliedstaaten für Birma weiterhin zu den bedeutendsten 
Investoren und Handelspartnern gehören,

P. in der Erwägung, dass Informationen kursieren, dass führende Persönlichkeiten des Verbands 
Südostasiatischer Nationen (ASEAN), dessen Mitglied Birma ist und in dem es 2006 den 
Vorsitz übernehmen soll, die Teilnahme Birmas am Asien-Europa-Treffen (ASEM) der 
Außenminister im April 2004 in Irland und am ASEM-Gipfeltreffen im Oktober 2004 in 
Vietnam gefordert haben,

1. fordert, dass Aung San Suu Kyi sowie alle weiteren Personen, die seit Mai 2003 verhaftet 
oder unter Hausarrest gestellt wurden, unverzüglich und ohne Bedingungen freigelassen 
werden, und vertritt die Auffassung, dass die Freilassung aller politischen Gefangenen ein 
bedeutender Schritt im Hinblick auf die Wiederherstellung der Demokratie in Birma wäre;

2. verlangt, dass alle im Mai 2003 geschlossenen Büros der NLD unverzüglich wieder geöffnet 
werden;

3. fordert nachdrücklich, dass der SPDC seine alleinige Machtausübung aufgibt und dass die 
Ergebnisse der letzten Wahlen uneingeschränkt respektiert werden;

4. fordert den SPDC auf, unverzüglich einen sinnvollen Dialog mit der NLD und den 
ethnischen Gruppen zu initiieren, um eine Rückkehr zur Demokratie und die Achtung der 
Menschenrechte, darunter auch der Rechte der ethnischen Minderheiten, in Birma zu 
erreichen;

5. verlangt, dass der vorgeschlagene Fahrplan unter internationaler Kontrolle geändert wird, um 
sicherzustellen, dass jeglicher Verfassungskonvent auf demokratischen Grundsätzen basiert 
und dass die Ergebnisse der letzten Wahlen im Rahmen dieses Prozesses uneingeschränkt 
respektiert werden;

6. fordert nachdrücklich, dass die Empfehlungen aus dem Bericht des UN-
Sonderberichterstatters umgesetzt werden;

7. bekräftigt erneut sein entschiedenes Engagement sowie seine umfassende Unterstützung für 
einen demokratischen, justiziellen und politischen Wandel in Birma;

8. fordert den Rat und die Kommission auf, in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen 
ihre Bereitschaft zu zeigen, einen Beitrag zur Erleichterung der nationalen Aussöhnung in 
Birma zu leisten;

9. fordert nachdrücklich, dass der Gemeinsame Standpunkt der Europäischen Union zu Birma 
gestärkt werden sollte, um in der Folge in Kraft zu treten, falls das Regime keine konkreten 
Schritte im Hinblick auf die Wiederherstellung der Demokratie in Birma unternimmt, wobei 
folgende Maßnahmen zur Anwendung gelangen sollten: Verhinderung von Investitionen von 
Seiten der Unternehmen und Bürger aus der Europäischen Union in Birma, Importverbot für 
Güter und Dienstleistungen von Unternehmen im Besitz des Militärs, militärischen Personals 
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und ihrer Verbündeten, Einfuhrverbot für strategisch wichtige Güter aus einem Monopol 
unterliegenden Wirtschaftssektoren, darunter Edelsteine und Holz, sowie Verbot 
internationaler Finanztransfers und -transaktionen von Seiten der Bürger oder Einrichtungen 
eines Mitgliedstaats der Europäischen Union;

10. empfiehlt, diese Maßnahmen in den Gemeinsamen Standpunkt einzubeziehen, wenn er im 
April 2004 überprüft wird, wobei der Rat die Lage im Juni 2004 allerdings erneut prüfen und 
diese Maßnahmen in Kraft setzen sollte, wenn der Dreiparteiendialog zwischen der NLD, 
den führenden Persönlichkeiten der ethnischen Minderheiten und der Regierung von Birma 
oder andere konkrete Schritte im Hinblick auf einen politischen Wandel nicht realisiert 
wurden;

11. betont, wie wichtig ein entschiedener Gemeinsamer Standpunkt zu Birma nach der 
Erweiterung der Europäischen Union ist;

12. fordert alle Mitgliedstaaten dringend auf, die beschlossenen Sanktionen unverzüglich und 
uneingeschränkt anzuwenden;

13. fordert die Vereinten Nationen auf, gezielte Sanktionen gegen Birma zu verhängen; fordert 
den UN-Sicherheitsrat auf, sich dringend mit der Lage in Birma zu befassen;

14. fordert die ASEAN-Staaten auf, größeren Druck auf den SPDC dahingehend auszuüben, 
Aung San Suu Kyi und die anderen inhaftierten NLD-Mitglieder unverzüglich freizulassen, 
und sinnvolle Schritte einzuleiten, um ihren Einfluss auf das Regime in Birma geltend zu 
machen, um einen demokratischen Wandel in Birma zu erreichen, sowie Birma den ASEAN-
Vorsitz 2006 zu verweigern;

15. fordert nachdrücklich, dass Birma nicht an dem im April 2004 in der Republik Irland 
geplanten ASEM-Treffen teilnimmt und dass Birma erst dann ASEM-Mitglied wird, wenn in 
diesem Land ein unumkehrbarer politischer Wandel hin zur Demokratie erfolgt ist;

16. bedauert, dass die Regierung der Republik Irland unmittelbar nach Beginn ihrer Übernahme 
der Ratspräsidentschaft beschloss, mittels eines auswärts residierenden Botschafters 
diplomatische Beziehungen zu Birma aufzunehmen;

17. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den 
Regierungen der ASEAN- und ASEM-Mitgliedstaaten, Aung San Suu Kyi und der NLD, den 
führenden Persönlichkeiten der ethnischen Minderheiten, dem UN-Generalsekretär, dem 
SPDC und Razali Ismail, UN-Sonderbeauftragter, zu übermitteln.


